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Landeshauptstadt Hannover
Baudezernat
Herrn Stadtbaurat Thomas Vielhaber
Rudolf-Hildebrecht-Platz 1
30159 Hannover

Vielhaber-2021-04-13.docx

Hannover, den 13.04.2021

Sehr geehrter Herr Stadtbaurat Thomas Vielhaber,

zum beiliegenden Antwortschreiben von Herrn Biederbeck, Bereichsleiter des Fachbereiches Planen und
Stadtentwicklung, bezüglich meiner Anfrage vom 14.01.2021 möchte ich wie folgt Stellung beziehen.

Zu der „erwähnenswerten Deregulierung“ - präziser zur laufenden großen Novellierung der NBauO - verweise
ich auf meinen Impulsvortrag, die Priorisierungsliste und die Liste der Entlastungspotentiale, welche ich dem
Landtag, dort der AG Baunovelle unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände im Rahmen von
Videokonferenzen, darlegte [1], [2], [3].

Bedauerlich fand ich jedoch, dass Herr Biederbeck in der Antwort vom 16.03.2021 auf den Inhalt meiner
Anfrage vom 14.01.2021 mit keinem Wort einging - siehe Seite 3 und 4 dieses Anschreibens.

Daher wiederhole ich die Kernpunkte unseres Anliegens:

· Abstellen des restriktiven Vorgehens bei als rechtswidrig erkannten baulichen Anlagen, insbesondere
der wiederholten Nutzungsuntersagungen, nachdem dem Bauamt ein Bauantrag vorliegt und nur
noch darüber entschieden werden muss

· Abstellen der Anforderung der LHH „jegliches Risiko zu vermeiden“ - ein Schutzziel, welches weit
über das Baurecht (also dem Recht zu Bauen) hinausgeht

Darüber hinaus sind mir alle Fälle, auf die ich mich beziehe, persönlich bekannt. Eine Übersicht beispielhafter
Fälle  finden  Sie  im  Schreiben  an  das  Ministerium  für  Umwelt,  Energie,  Bauen  und  Klimaschutz  (MU)  vom
18.01.2020, Hannover ist dort mit 15 von 24 Fällen vertreten [4].

Ebenfalls war ich bei Onkel Ollis Kiosk involviert (Az. 61.35-0596/20, bzw. 61.31-07999/20) – deren
Nutzungsuntersagung mit Anordnung der sofortigen Vollziehung Anlass meiner Anfrage war.

Bei den kritisierten „Schlagworten“ wiederum handelt es sich um eben jene strukturellen Probleme der
Bauaufsicht, welche sich innerhalb zeitkritischer Einzelfälle nicht lösen lassen.

Eine  Zusammenfassung  hierzu  -  also  dem  „Bypass-Verfahren“, dem „1:1- Verfahren“ und den
„Maximalforderungen“ - finden Sie im Antwortschreiben des MU vom 24.02.2020. Die dort ausgesprochene
Klarstellung der gesetzlich tatsächlichen Zuständigkeiten war zwar sehr erhellend, die Empfehlung, diese
Handhabungen innerhalb zeitkritischer Bauantragsverfahren durch Untätigkeitsklagen gegen das Bauamt
auszufechten, jedoch wenig hilfreich [5].

All diese oben benannten Schreiben gingen CC auch an Ihre Bauaufsicht, sind dort also hinlänglich bekannt.

Zu den „in erheblicher Anzahl konstruktiv verlaufenden Vorgesprächen“ möchte ich anmerken, dass diese
Einschätzung zu Fragen des vorbeugenden Brandschutzes nicht zutrifft.

So werden Architekten, Sachverständigen und Bauwillige (stets auf Weisung von oben) seit Jahren zu den
Brandschutzdienststellen verwiesen, was faktisch zu einer rechtswidrigen Verlagerung der
bauordnungsrechtlichen Prüfung auf eine hierfür nicht vorgesehene Stelle führt [6], [7].
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Und stehen brandschutztechnische „Einigungen“ im Bauamt an, werde ich als Sachverständiger für
vorbeugenden Brandschutz (zumindest in Hannover) von der Bauaufsicht regelmäßig „ausgeladen“.

Für die Klärung von Brandschutz-Sachfragen und der hierzu erforderlichen Kultur des Dialoges sehe ich daher
einen erheblichen Handlungsbedarf.

Ich fasse zusammen:

Wie schon im Zietschbrief dargelegt, sehe ich gerade bei der Bauaufsicht der Landeshauptstadt Hannover ein
großes Potential, über das Land Niedersachsen hinaus als Vorbild zu dienen – ein entsprechender Wille
vorausgesetzt [8].

Um die derzeit vorherrschende Mut- und Sprachlosigkeit zu überwinden, bitte ich Sie, als Stadtbaurat der LH
Hannover, daher erneut die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und nicht zwingend
erforderliche Nutzungsuntersagungen zu unterbinden [9].

Für ein Gespräch zur Erläuterung unseres Anliegens stehe ich, bzw. steht die AG Brandschutz im Dialog, Ihnen
gerne zur Verfügung. Wann passt es Ihnen?

Mit freundlichem Grüßen

Ralf Abraham
-Architekt-

Anlagen:

[1] Impulsvortrag vom 26.02.2021 **)
[2] Priorisierungsliste vom 26.02.2021**)
[3] Entlastungspotentiale, vom 08.03.2021 **)
[4] Fachaufsichtsbeschwerde an das MU vom 18.01.2020, nebst Fallbeispiele ***)
[5] Antwortschreiben des MU vom 24.02.2020, zur Klarstellung der Zuständigkeiten ***)
[6] „Außentreppen vs. Rettungsgeräte der Feuerwehr als zweiter Rettungsweg“ DAB- Artikel 7/2019 **)
[7] Aktennotiz vom 08.03.2019  - Umbau Geschäftshaus – liegt bei *)
[8] Zietschbrief vom 28.09.2018 ***)
[9] Telefonnotizen zum Fall TuT vom 16.05.2018 – liegen bei *)
*) liegt bei
**) siehe http://www.brandschutz-im-dialog.com/veroeffentlichungen/
***) siehe http://www.brandschutz-im-dialog.com/anfragen-an-die-politik/

Verteiler:

- Herr Thomas Vielhaber, Stadtbaurat der Landeshauptstadt Hannover
- Herr Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen
- Alle Mitwirkenden der AG „Brandschutz im Dialog“
- Marc-Oliver Schrank (Ollis Kiosk)

Zu [9]: Nutzungsuntersagungen versetzen Bauwillige regelmäßig in Angst und Schrecken und verhindern
jegliche inhaltliche Diskurse über die Sinnhaftigkeit selbst offensichtlicher Übertreibungen. Zu der Art, diese
selbst dann noch durchzusetzen, nachdem der Bauherr vor Gericht „einknickt“, einen geänderten Bauantrag
nach den Wünschen der Feuerwehr einreicht und damit auf jedes Widerspruchsrecht verzichtet (das Bypass-
Verfahren) verweise ich auf die Telefonnotizen zum Fall TuT vom 16.05.2018 in der beiliegenden Anlage. Auch
hier sehe ich einen erheblichen Handlungsbedarf.
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Antwort der Bauaufsicht der LH Hannover vom 16.03.2021:
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